
1 

1 
 
 

 

öffentliche N I E D E R S C H R I F T  
 

VERTEILER: 3.3.2 
 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, StuV/027/ XII 

Sitzung am : 20.08.2020 

Sitzungsort : Plenarsaal Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 

Sitzungsbeginn : 18:15 Sitzungsende : 20:23 

 
Öffentliche Sitzung 
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung 

 
 

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift 
sind. 
 

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:  

Vorsitzende/r : gez. Nicolai Steinhau-Kühl 

Schriftführer/in : gez. Maren Giese 
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T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 

Sitzungsdatum : 20.08.2020 

 
 
Sitzungsteilnehmer 
 

Vorsitz  

 Steinhau-Kühl, Nicolai  

Teilnehmer  

 de Vrée, Susan  
 Frahm, Felix  
 Görtz, Christian  
 Jobst, Florian vertritt Hr. Engel 
 Jürs, Lasse  
 Mährlein, Tobias  
 Mond, Christiane  
 Muckelberg, Marc-Christopher  
 Müller-Schönemann, Petra  
 Nötzel, Wolfgang  
 Pender, Patrick  
 Pranzas, Norbert, Dr. vertritt Hr. Berbig 
 Rathje, Reimer vertritt Hr. Welk 
 von der Mühlen, Dagmar vertritt Hr. Holle 

Verwaltung  

 Ahrens, Filip FB 601 
 Blaudszun, Jan FB 601 
 Giese, Maren SG 6043 
 Hoerauf, René AL 62 
 Kröska, Mario FBL 604 
 Langmann, Sabrina FB 601 
 Magazowski, Christoph, Dr. Zweiter Stadtrat 
 Möller, Jörg SG 6042 
 Rimka, Christine AL 60 
 Vogt, Kirsten RPA 

sonstige  

 Arbeck, Kathrin bürgerliches Mitglied FWuD 
 Helm-Drube, Hildegard bürgerliches Mitglied FWuD 
 Kahlert, Angelika Seniorenbeirat 
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Entschuldigt fehlten 

Teilnehmer  

 Berbig, Miro wird vertreten von Hr. Dr. Pranzas 
 Engel, Uwe wird vertreten von Hr. Jobst 
 Holle, Peter wird vertreten von Fr. v.d. Mühlen 
 Welk, Joachim wird vertreten von Hr. Rathje 
 
 
Sonstige Teilnehmer 

Herr Michelmann von autoBus zu TOP 7 
Herr Dudak – Stadtinspektoranwärter  
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V E R Z E I C H N I S   D E R 
T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 

 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 

Sitzungsdatum : 20.08.2020 

 

Öffentliche Sitzung 

TOP 1 :  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2 :  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die 
Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte 
 
TOP 3 :  
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2020 
 
TOP 4 :  
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 18.06.2020 
 
TOP 5 :  
Einwohnerfragestunde, Teil 1 
 
TOP 6 : B 20/0184 
Rahmenplan der Stadt Norderstedt für die im Flächennutzungsplan 2020 als „M5“ 
gekennzeichnete Mischgebietsfläche Gebiet: Zwischen Segeberger Chaussee im 
Westen und Hummelsbütteler Steindamm im Osten, südlich Fuchsmoorweg und 
nördlich Glashütter Kirchenweg, Flurstücke 533 und 46/3, Flur 11 der Gemarkung 
Glashütte.  
hier:  Aufstellungsbeschluss eines Rahmenplanes 
2. Lesung - Vorlage bereits mit der Einladung zur Sitzung am 18.06.2020 versendet. 
 
TOP 7 :  
Besprechungspunkt: Autonomer Busbetrieb  
Vorstellung Prüfergebnis Glashütter Damm 
 
TOP 8 : B 20/0185 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) 
"Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße" 
Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung 
Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, 
Flur 12, Gemarkung Garstedt 
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
TOP 9 : B 20/0186 
Bebauungsplan Nr. 328 Norderstedt "Friedrichsgaber Weg/ Stettiner Straße" 
Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung 
Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, 
Flur 12, Gemarkung Garstedt, hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
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TOP 10 : B 20/0212 
Bebauungsplan Nr.: 245 Norderstedt, 2. Änderung "nördlich Spelterstraße", Gebiet: 
nördlich Spelterstraße, südlich Ohechaussee 
hier: Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung 
 
TOP 11 : B 20/0272 
Widmung / Umwidmung von Gemeindestraßen 
 
TOP 12 : B 20/0255 
Herstellung der Beleuchtungseinrichtung in der „Wismarer Straße“ (von der 
Bahnhofstraße bis zur Querspange)  
hier: erstmalige Herstellung der Beleuchtungseinrichtung 
 
TOP 13 :  
Einwohnerfragestunde, Teil 2 
 
TOP 14 :  
Berichte und Anfragen - öffentlich 
 
TOP 14.1 : M 20/0313 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Muckelberg zum Thema „Planungsprozesse 
Norderstedt Mitte“ vom 20.08.2020 
 
TOP 14.2 : M 20/0249 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Pender aus der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Verkehr am 18.06.2020 (Punkt 13.23) 
 
TOP 14.3 : M 20/0238 
„Beantwortung der Anfrage aus der Sitzung des ASV vom 26.06.2020 zu TOP 13.22 
Anfrage Herr Pender zum Thema "Fahrbahnverengung durch Überwuchs 
Immenhof/Poppenbütteler Straße" 
 
TOP 14.4 : M 20/0250 
Anfrage von Herrn Dr. Pranzas im StuV am 18.06.2020, TOP: Ö 13.18 zum Thema 
„Gemischte Bauflächen im Stadtgebiet“ 
 
TOP 14.5 : M 20/0261 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Welk (WIN) zum Thema Herstellung Gehweg vor 
der Norderstedter Bank in Garstedt am 18.06. (TOP 13.19) 
 
TOP 14.6 :  
Beantwortung einer Einwohnerfrage zur Tonnagenbegrenzung/Belastungsklasse für 
den LKW-Verkehr im Glashütter Kirchenweg 
 
TOP 14.7 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zu Umfragen bei Bürgern 
 
TOP 14.8 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum Glashütter Kirchenweg / Nebenstraßen 
 
TOP 14.9 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur abgestellten U-Bahn im Tunnerl Garstedt 
 
TOP 14.10 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum lauten Knall in Norderstedt - Stadtteil 
Garstedt 
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TOP 14.11 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Lärmbelästigung im Glashütter Kirchenweg 
 
TOP 14.12 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Herstellung einer Fahrbahn-Überquerung 
auf der Segeberger Chaussee - Höhe der alten Feuerwehr Glashütte 
 
TOP 14.13 :  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum Spielplatz Romintener Weg 
 
TOP 14.14 :  
Anfrage der WIN-Fraktion zu den Asphaltierungsarbeiten der Niendorfer Straße 
 
TOP 14.15 :  
Anfrage Hr. Welk zum Thema Leitlinien 
 
TOP 14.16 :  
Anfrage Hr. Pender zum Tempo-Display in der Harckesheyde 
 
TOP 14.17 :  
Anfarge Hr. Pender zum Tempo-Display Am Dorfanger 
 
TOP 14.18 :  
Anfrage Hr. Pender zur Erweiterung des verkehrsberuhigten Bereichs auf den Hofweg 
 
TOP 14.19 :  
Anfrage Hr. Pender Grundlage zum Verzicht der Leitlinien 
 
TOP 14.20 :  
Anfrage Fr. Kahlert zum Anbau des betreuten Wohnens 
 
TOP 14.21 :  
Anfrage Hr Mährlein autonomes Fahren und Fahrbahnmarkierungen 
 
TOP 14.22 :  
Anfrage Hr. Mährlein Parkplätze im B 292 
 
TOP 14.23 :  
Anfrage Hr. Pranzas Knickschutz im Garstedter Dreieck 
 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch den Ausschuss nicht öffentlich beraten. 
 

Nichtöffentliche Sitzung 

TOP 15 : B 20/0283 
Vergabeentscheidung 
 
TOP 16 : M 20/0307 
Bericht: 
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T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 

 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 

Sitzungsdatum : 20.08.2020 

 

Öffentliche Sitzung 

TOP 1:  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Der Vorsitzende Herr Steinhau-Kühl begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt 
die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 15 Mitgliedern fest. 
 
Der Ausschussvorsitzende Herr Steinhau-Kühl verpflichtet die bürgerlichen 
Ausschussmitglieder Frau Arbeck und Frau Helm-Drube auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Pflichten und führt sie in ihre Tätigkeit ein. 
 
 
TOP 2:  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die 
Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte 

 
Es ist folgender Tagesordnungspunkt für die nichtöffentliche Beratung vorgesehen: 
 
Vergabeentscheidung, sowie ein Bericht der Verwaltung. 
 
Abstimmung über die Nichtöffentlichkeit der Tagesordnungspunkt 15 und 16: 
 

Abstimmungsergebnis zur Nichtöffentlichkeit: einstimmig 
 
 
Herr Steinhau-Kühl gibt folgende Erklärung zur Tagesordnung ab: 
 
In der öffentlichen Einladung sind 17 TOP’s enthalten. Der TOP 11 – Besprechungspunkt 
Radverkehr Am Exerzierplatz wurde jedoch wieder runtergenommen. 
Die Einladungen nichtöffentlich, sowie die amtliche Bekanntmachung haben die korrekten 
Tagesordnungspunkte aufgeführt. 
 
Abstimmungsergebnis zur Tagesordnung: einstimmig 
 
 
TOP 3:  
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2020 

 
Folgender Einwand wurde gegen die Niederschrift erhoben: 
 
zu TOP 9 wurde protokoliert: 
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Herr Muckelberg regt an, dass ein Verbot von Steingärten verhängt wird.  
 
Er hat jedoch nicht von Steingärten, sondern von Schottergärten gesprochen und bittet um 
Korrektur. 
 
Abstimmungsergebnis zum Einwand: einstimmig. 
 
Die Niederschrift gilt nach Korrektur des Einwand als genehmigt. 
 
 
TOP 4:  
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 18.06.2020 

 
Herr Steinhau-Kühl berichtet, dass in der letzten nichtöffentlichen Sitzung keine Beschlüsse 
gefasst wurden.  
 
 
TOP 5:  
Einwohnerfragestunde, Teil 1 

 
Es werden keine Fragen von EinwohnerInnen gestellt. 
 
TOP 6: B 20/0184 
Rahmenplan der Stadt Norderstedt für die im Flächennutzungsplan 2020 als „M5“ 
gekennzeichnete Mischgebietsfläche Gebiet: Zwischen Segeberger Chaussee im 
Westen und Hummelsbütteler Steindamm im Osten, südlich Fuchsmoorweg und 
nördlich Glashütter Kirchenweg, Flurstücke 533 und 46/3, Flur 11 der Gemarkung 
Glashütte.  
hier:  Aufstellungsbeschluss eines Rahmenplanes 
2. Lesung - Vorlage bereits mit der Einladung zur Sitzung am 18.06.2020 versendet. 

 
Dr. Pranzas schlägt vor, für den Rahmenplan eine DGNB-Zertifizierung mit anzustreben. 
 
Abstimmung: des Ergänzungsantrags 

 
 CDU SPD B90/Die 

Grünen 
WiN FDP Die 

Linke 
AfD FWuD 

Ja: 4 3 2   1   
Nein:    2 1  1 1 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen. 
 
Beschluss: 

 

Analog §§ 2 ff. BauGB wird die Einleitung eines Rahmenplanverfahrens für die im 
Flächennutzungsplan 2020 als „M5“ gekennzeichnete Fläche im Bereich Segeberger 
Chausse/ Hummelsbütteler Steindamm“ beschlossen (siehe Anlage 2 zur Beschlussvorlage 
B 20/0184). 
 
Das Gebiet umfasst schwerpunktmäßig den Bereich zwischen der Segeberger Chaussee im 
Westen und dem Hummelsbütteler Steindamm im Osten, südlich des Fuchsmoorweg und 
nördlich des Glashütter Kirchenweg, die Flurstücke 533 und 46/3, Flur 11 der Gemarkung 
Glashütte.  
 
Für das Plangebiet werden folgende Planungsziele angestrebt: 
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 Entwicklung eines neuen Mischgebietes zur Schaffung von Wohn- und 

Gewerbeflächen 

 50 % geförderter Wohnungsbau 
 Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz  

 Vorrangige Anbindung des Gebiets an den Hummelsbütteler Steindamm 
 DGNB-Zertifizierung 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
Abstimmung: geänderter Beschlussvorschlag 

 
 CDU SPD B90/Die 

Grünen 
WiN FDP Die 

Linke 
AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4 3 2   1    

Nein:    2 1  1 1  

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
 
Die gesetzliche Anzahl der Ausschussmitglieder nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 Hauptsatzung: 15 
davon anwesend 15; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 5; Stimmenenthaltung: 0 
 
 
TOP 7:  
Besprechungspunkt: Autonomer Busbetrieb  
Vorstellung Prüfergebnis Glashütter Damm 

 
Herr Michelmann stellt das Ergebnis zur Prüfung eines autonomen Busbetriebs im Glashütter 
Damm vor. 
Die ausführliche Dokumentation wird dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
 
Fragen der Ausschussmitglieder werden von Herr Michelmann und Herr Kröska beantwortet.  
 
Bei einem positiven Beschluss zur Umsetzung, beträgt der Zeitraum bis zum Echtbetrieb 1 – 
1,5 Jahre. 
 
 
TOP 8: B 20/0185 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) 
"Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße" 
Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung 
Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, 
Flur 12, Gemarkung Garstedt 
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

 
Herr Blaudszun stellt die F-Plan-Änderung, gleich mit dem in TOP 9 vorliegenden B-Plan 
anhand einer Präsentation vor. 
Die Präsentation wird dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
 
Fragen der Ausschussmitglieder werden von Herr Blaudszun und Frau Rimka beantwortet.  
 
Herr Muckelberg fragt nach der dargestellten Richtungstrasse, insbesondere wo diese 
herkommt. 
Die Antwort hierzu wird nachgereicht. 
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Beschluss: 

 
Der Entwurf des Bauleitplanes, 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Norderstedt (FNP 2020) "Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße", Gebiet: westlich 
Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung Garstedt, östlich Flurstück 
72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, Flur 12, Gemarkung Garstedt Teil A 
– Planzeichnung (Anlage 2 zur Vorlage B 20/0185) in der Fassung vom 03.08.2020 wird 
beschlossen. 
Die Begründung in der Fassung vom 03.08.2020 (Anlage 3 zur Vorlage B 20/0185) wird 
gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bauleitplanes, 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Norderstedt (FNP 2020)"Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße" -, die Begründung sowie 
folgende Arten umweltbezogener Informationen sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen: 
 
Mensch: Aussagen  

 zur Lärmaktionsplanung 2013-2018 inkl. strategischer Lärmkartierung zum Straßen-, 
Schienen- und Flugverkehrslärm,  

 zu Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen für die Nutzung innerhalb des 
Plangebietes 

 zu Vorschlägen für Schutzmaßnahmen 
 

Tiere und Pflanzen: Aussagen  

 zur Quantität von Brutvogelarten,  

 zu den Belangen von Natur und Landschaft 

 zu europäisch geschützten Tierarten 
 zum Schutz des gesetzlich geschützten Biotops Knick 

 zur Konfliktanalyse (zu Verbotstatbeständen) 

 zu Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
 

Boden und Wasser: Aussagen 

 zu Grundwasserständen 
 

Luft: Aussagen 

 zur Luftqualitätsgüte 
 

Klima: Aussagen  

 zu den klimaökologischen Funktionszusammenhängen zwischen bioklimatisch 
belasteten Siedlungsräumen und kaltluftproduzierenden Freiflächen im Stadtgebiet 
 

Landschaft: Aussagen  
 zu den örtlichen Erfordernissen und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege flächenhaft für das Stadtgebiet 
 
Kultur- und Sachgüter: Aussagen 

 keine Aussagen 

Die beschriebenen umweltrelevanten Informationen finden sich in folgende Gutachten und 
Stellungnahmen wieder: 

 Klimaanalyse der Stadt Norderstedt, Stand: Januar 2014 

 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Norderstedt, Stand: 12/2007 

    Lärmaktionsplan 2013-2018 inkl. strategischer Lärmkartierung zum Straßen-, 
Schienen- und Flugverkehrslärm ,Stand: 16.1.2013 

    Landschaftsplan 2020 der Stadt Norderstedt incl. Umweltbericht, Stand: 12/2007 
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 Stichtagsmessungen Grundwassergleichenpläne / Flurabstandspläne Stand: 
2016/2017 

 Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgüte Norderstedt Stand: 2007 

 Quantitative Bestandserfassung ausgewählter Brutvogelarten Stand: 2000 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für die Flüchtlingsunterkünfte an 
der Stettiner Straße in Norderstedt, Stand: August 2019 

 Stellungnahme vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 
20.12.2017 

 Protokoll der öffentlichen Informationsveranstaltung Stand: 14.12.2017  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über 
die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein 
zugänglich zu machen. 
Sollten sich nach der öffentlichen Auslegung durch berücksichtigte Stellungnahmen 
Änderungen des Bauleitplanentwurfes ergeben, die die Grundzüge der Planung nicht 
berühren, wird die Verwaltung beauftragt, eine eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 
3 Satz 4 BauGB durchzuführen. 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Abstimmung:  

 

 CDU SPD B90/Die 
Grünen 

WiN FDP Die 
Linke 

AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4  3 2 2 1 1    
Nein:       1 1  

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
 
Die gesetzliche Anzahl der Ausschussmitglieder nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 Hauptsatzung: 15 
davon anwesend 15; Ja-Stimmen: 13; Nein-Stimmen: 2; Stimmenenthaltung: 0 
 
 
TOP 9: B 20/0186 
Bebauungsplan Nr. 328 Norderstedt "Friedrichsgaber Weg/ Stettiner Straße" 
Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung 
Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, 
Flur 12, Gemarkung Garstedt 
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

 
Beschluss: 

 
Der Entwurf des Bauleitplanes, Bebauungsplan Nr. 328 Norderstedt "Friedrichsgaber Weg/ 
Stettiner Straße", Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, 
Gemarkung Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 
69/2, Flur 12, Gemarkung Garstedt Teil A – Planzeichnung (Anlage 2 zur Vorlage B 20/0186) 
und Teil B – Text (Anlage 3 zur Vorlage B 20/0186) in der Fassung vom 03.08.2020 wird 
beschlossen. 
 
Die Begründung in der Fassung vom 03.08.2020 (Anlage 4 zur Vorlage B 20/0186) wird 
gebilligt. 
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Der Entwurf des Bauleitplanes, Bebauungsplan Nr. 328 Norderstedt "Friedrichsgaber Weg/ 
Stettiner Straße" -, die Begründung sowie folgende Arten umweltbezogener Informationen 
sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen: 
 
Mensch: Aussagen  

 zur Lärmaktionsplanung 2013-2018 inkl. strategischer Lärmkartierung zum Straßen-, 
Schienen- und Flugverkehrslärm,  

 zu Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen für die Nutzung innerhalb des 
Plangebietes 

 zu Vorschlägen für Schutzmaßnahmen 
 

Tiere und Pflanzen: Aussagen  

 zur Quantität von Brutvogelarten,  

 zu den Belangen von Natur und Landschaft 
 zu europäisch geschützten Tierarten 

 zum Schutz des gesetzlich geschützten Biotops Knick 

 zur Konfliktanalyse (zu Verbotstatbeständen) 

 zu Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
 

Boden und Wasser: Aussagen 

 zu Grundwasserständen 
 

Luft: Aussagen 

 zur Luftqualitätsgüte 
 

Klima: Aussagen  

 zu den klimaökologischen Funktionszusammenhängen zwischen bioklimatisch 
belasteten Siedlungsräumen und kaltluftproduzierenden Freiflächen im Stadtgebiet 
 

Landschaft: Aussagen  

 zu den örtlichen Erfordernissen und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege flächenhaft für das Stadtgebiet 

 
Kultur- und Sachgüter: Aussagen 

 keine Aussagen 

Die beschriebenen umweltrelevanten Informationen finden sich in folgende Gutachten und 
Stellungnahmen wieder: 

 Klimaanalyse der Stadt Norderstedt, Stand: Januar 2014 

 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Norderstedt, Stand: 12/2007 

    Lärmaktionsplan 2013-2018 inkl. strategischer Lärmkartierung zum Straßen-, 
Schienen- und Flugverkehrslärm ,Stand: 16.1.2013 

    Landschaftsplan 2020 der Stadt Norderstedt incl. Umweltbericht, Stand: 12/2007 

 Stichtagsmessungen Grundwassergleichenpläne / Flurabstandspläne Stand: 
2016/2017 

 Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgüte Norderstedt Stand: 2007 

 Quantitative Bestandserfassung ausgewählter Brutvogelarten Stand: 2000 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für die Flüchtlingsunterkünfte an 
der Stettiner Straße in Norderstedt, Stand: August 2019 

 Stellungnahme vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 
20.12.2017 

 Protokoll der öffentlichen Informationsveranstaltung Stand: 14.12.2017  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über 
die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
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Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein 
zugänglich zu machen. 
 
Sollten sich nach der öffentlichen Auslegung durch berücksichtigte Stellungnahmen 
Änderungen des Bauleitplanentwurfes ergeben, die die Grundzüge der Planung nicht 
berühren, wird die Verwaltung beauftragt, eine eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 
3 Satz 4 BauGB durchzuführen. 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Abstimmung:  

 
 CDU SPD B90/Die 

Grünen 
WiN FDP Die 

Linke 
AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4  3 2 2 1 1    
Nein:       1 1  

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
 
Die gesetzliche Anzahl der Ausschussmitglieder nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 Hauptsatzung: 15 
davon anwesend 15; Ja-Stimmen: 13; Nein-Stimmen: 2; Stimmenenthaltung: 0 
 
 
TOP 10: B 20/0212 
Bebauungsplan Nr.: 245 Norderstedt, 2. Änderung "nördlich Spelterstraße", Gebiet: 
nördlich Spelterstraße, südlich Ohechaussee 
hier: Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung 

 
Fragen der Ausschussmitglieder werden von Herr Ahrens beantwortet.  
 
Beschluss: 

 
Das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Absatz 1 und 4 Absatz 1 BauGB wird 
gebilligt. Das Ergebnis ist dem tabellarischen Vermerk der Verwaltung vom 15.05.20 in der 
Anlage 2 der Vorlage 20/0212 (Tabelle Abwägungsvorschlag über die Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange) zu entnehmen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der Ergebnisse der frühzeitigen Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung vom 
15.05.20 (Anlage 2 zur Vorlage 20/0212) den Entwurf zu fertigen. 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Veranstaltung vom 04.02.2020 ist als Anlagen Nr. 4 der 
Vorlage 20/0212 beigefügt. 
 
Auf Grund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Abstimmung:  
 

 CDU SPD B90/Die 
Grünen 

WiN FDP Die 
Linke 

AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4 3 2 2 1 1 1 1  

Nein:          
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
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Die gesetzliche Anzahl der Ausschussmitglieder nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 Hauptsatzung: 15 
davon anwesend 15; Ja-Stimmen: 15; Nein-Stimmen: 0; Stimmenenthaltung: 0 
 
 
TOP 11: B 20/0272 
Widmung / Umwidmung von Gemeindestraßen 

 
Herr Hoerauf ändert die Beschlussvorlage unter  
 
1.  

Möhlenbarg wird nicht die Flur 11, sondern 17 gewidmet. 
 

Zusätzlich wird der Text, welcher zwischen 2. und 3. steht, in … 
Des Weiteren wird eine Teilfläche des Hopfenweges zwischen Hummelsbütteler Steindamm 
und der Zufahrt zum Grundstück Hopfenweg 43 (Teilfläche aus dem Flurstück 144/74 der 
Flur 8 Glashütte) gemäß § 7 Abs. 1 StrWG von einer Gemeindestraße zu einer sonstigen 
öffentlichen Straße im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 b StrWG, und zwar als Geh- und Radweg 
sowie der Zulässigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs, herabgestuft. 
geändert. 
 
Beschluss: 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) 
vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 631), berichtigt am 29.04.2004 (GVOBl. Schl.-H. 
Seite 140), in der zurzeit geltenden Fassung, werden folgende Straßen und Wege der Stadt 
Norderstedt wie folgt dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
1.  als Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 3. a) StrWG (Ortsstraßen) 

 
Straßenbezeichnung Flur Gemarkung  Flurstücke 

 
Bärlauchstraße 11 Garstedt  732, 911 (teilw.) 

 
Glashütter Damm 12 Glashütte  1064 
 
Lawaetzstraße 05 Friedrichsgabe  598, 601, 602, 605,589,  
    608, 611, 612 
 
Möhlenbarg 17 Garstedt  677 
 
Rosmarinweg 11 Garstedt  911 (teilw.), 767 

 
 
2.  als sonstige öffentliche Straße, und zwar als beschränkt öffentliche Straße 
      im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 b) StrWG 

 
Straßenbezeichnung Flur Gemarkung  Flurstücke 
 
Falkenhorst 

begehbarer Wohnweg  06 Harksheide  1208 
 
Föhrenkamp 

Rad- und Fußweg,  04 Friedrichsgabe  44/3, 75 
Landwirtschaftlicher Verkehr frei 
 
Glashütter Damm 12 Glashütte  114/88, 1065, 1060 

Rad- und Fußweg 
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Kiebitzreihe 

Verbindungsweg 08 Harksheide  28/29 
 
Lawaetzstraße 

Rad- und Fußweg 
Landwirtschaftlicher Verkehr frei 
 (nur Flurstück 607) 05 Friedrichsgabe  594, 606, 607 
 
 
Des Weiteren wird eine Teilfläche des Hopfenweges zwischen Hummelsbütteler Steindamm 

und der Zufahrt zum Grundstück Hopfenweg 43 (Teilfläche aus dem Flurstück 144/74 der 
Flur 8 Glashütte) gemäß § 7 Abs. 1 StrWG von einer Gemeindestraße zu einer sonstigen 
öffentlichen Straße im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 b StrWG, und zwar als Geh- und Radweg 
sowie der Zulässigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs, herabgestuft. 
3.  als sonstige öffentliche Straße, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind und 
keiner anderen Straßen gruppe angehören im Sinne von § 3Abs. 1 Ziff. 4 c) StrWG 

 
Moorbekstraße 05 Friedrichsgabe  526,527, 531 

Parkplätze 
 
Abstimmung: geänderten Beschlussvorschlag 
 

 CDU SPD B90/Die 
Grünen 

WiN FDP Die 
Linke 

AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4 3 2 2 1 1 1 1  

Nein:          
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
 
TOP 12: B 20/0255 
Herstellung der Beleuchtungseinrichtung in der „Wismarer Straße“ (von der 
Bahnhofstraße bis zur Querspange)  
hier: erstmalige Herstellung der Beleuchtungseinrichtung 

 
 
Beschluss: 
 

Mit den im Jahr 2016 abgeschlossenen Baumaßnahmen  
gilt die Beleuchtungseinrichtung in der „Wismarer Straße“ im oben benannten Bereich mit 
den Ausbaumerkmalen der Vorlage B 20/0255 für die Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Verkehr am 20.08.2020 im Sinne von § 9 Abs. 2 Ziffer 1 b) der Satzung 
der Stadt Norderstedt über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 10.04.2000 (EBS) 
als erstmalig und endgültig hergestellt.  
 
Abstimmung:  

 
 CDU SPD B90/Die 

Grünen 
WiN FDP Die 

Linke 
AfD FWuD Sonstige 

Ja: 4 3 2 2 1 1 1 1  
Nein:          

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
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TOP 13:  
Einwohnerfragestunde, Teil 2 

 
Es werden keine Fragen von EinwohnerInnen gestellt: 
 
TOP 14:  
Berichte und Anfragen - öffentlich 

 
Es werden folgenden Berichte und Anfragen gestellt 
 
TOP 14.1: M 20/0313 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Muckelberg zum Thema „Planungsprozesse 
Norderstedt Mitte“ vom 20.08.2020 
 
Herr Muckelberg fragte in o.g. Sitzung an, wann die Planungsprozesse Norderstedt-Mitte 
weitergeführt werden. 
Die Verwaltung ist zurzeit dabei, Entscheidungsgrundlagen für die weitere Entwicklung für 
Norderstedt Mitte zusammen zu tragen und auszuarbeiten. 
Ein Termin mit der Politik, in dem die Grundzüge der Planung für den Rathausplatz 
gemeinsam erarbeitet werden sollen, befindet sich in Vorbereitung und ist für den Herbst 
2020 geplant. 
 
 
TOP 14.2: M 20/0249 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Pender aus der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Verkehr am 18.06.2020 (Punkt 13.23) 

 
Herr Pender bittet um schriftliche Prüfung des Sachverhaltes, dass nextbike-Fahrräder am 
Stadtpark auf der Seite von famila „kreuz und quer“ stehen würden. 
 
Die Verwaltung antwortet: 
Seit dem 01.05.2020 wird in der Stadt Norderstedt ein modernisiertes und komfortableres 
Fahrradverleihsystem von nextbike angeboten. Eine wesentliche Änderung ist, dass Räder 
sowohl an festen Stationen als auch flexiblen Zonen zurückgegeben werden können. Der 
Stadtpark ist solch eine flexible Rückgabezone, eine sogenannte „Flexzone“, bei der die 
öffentlichen Abstellanlagen oder auch der Gehwegrand zum Abstellen der nextbikes genutzt 
werden darf. Natürlich darf von den Rädern keine Behinderung der anderen 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ausgehen. 
Hintergrund ist, dass an dem alten Standort im Stadtpark viele Diebstähle zu verzeichnen 
waren, da dieser nicht zentral am Eingang stationiert war. Durch die Einrichtung der Flexzone 
konnte dieses Problem behoben werden.  
 
 
TOP 14.3: M 20/0238 
„Beantwortung der Anfrage aus der Sitzung des ASV vom 26.06.2020 zu TOP 13.22 
Anfrage Herr Pender zum Thema "Fahrbahnverengung durch Überwuchs 
Immenhof/Poppenbütteler Straße" 

 
Herr Pender merkt an, dass an der Poppenbütteler Straße / Immenhof die Fahrbahn verengt 
ist aufgrund von Überwuchs. Er fragt an, ob dies behoben werden kann. 
 
Antwort der Verwaltung: 

Der Bereich Poppenbütteler Straße/Immenhof ist durch den Kommunalen Ordnungsdienst 
auf eines störenden Überwuchs noch einmal aufgenommen worden. In Folge dessen sind 
entsprechende Aufforderungen zum Rückschnitt erfolgt. Das Ordnungsamt – Fachbereich 
Allgemeine Ordnungsaufgaben- achtet auf die entsprechende Umsetzung. 
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TOP 14.4: M 20/0250 
Anfrage von Herrn Dr. Pranzas im StuV am 18.06.2020, TOP: Ö 13.18 zum Thema 
„Gemischte Bauflächen im Stadtgebiet“ 

 
 
Herr Dr. Pranzas fragt an, wie viele bisher noch nicht genutzte gemischte Bauflächen in 
Norderstedt existieren. Er fragt nach einer Auflistung und den Besitz- bzw. 
Eigentumsverhältnissen. 
 
Im FNP 2020 sind eine Reihe von gemischten Bauflächen dargestellt. Bei dem 
überwiegendem Großteil handelt es sich z.B. um Flächen entlang der Magistralen oder 
anderer größtenteils bereits bebauter und gemischt genutzter Flächen im Stadtgebiet (z.B. 
Norderstedt Mitte, Altes Dorf Garstedt, Schmuggelstieg usw.). 
Von den als neue Siedlungsflächen im FNP 2020 dargestellten gemischten Bauflächen sind 
noch folgende ungenutzt: 
 

Nr. Gebietsbezeichnung Größe 

M 1a  Fg Ulzburger Straße - Ost 0,8 

M 4 NM Ulzburger Straße, westl. 1,0 

M 5 Gl Glashütter Kirchenweg, nördl. 8,0 

M 6  Gl Müllerstr., südl. 0,7 

M 8 Ga Kornhoop 0,2 

 
Die M 1a Fläche ist der östliche Teil der sogenannten Hamburger Fläche an der Straße 
Harkshörn, die im Zuge eines Rahmenplanverfahrens einer Bebauung zugeführt werden soll. 
Diese Fläche ist im Eigentum der EGNO. 
 
Die M 4 Fläche ist die Fläche des heutigen Rechenzentrums an der Ulzburger Straße/ Ecke 
Buchenweg. Diese Fläche ist bereits bebaut, die nördlich gelegenen Bereiche werden über 
die in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne 314 und 324 Nutzungen zugeführt (Wohnen, 
Kino). Die Flächen sind in Entwicklerhand. 
 
Die M 5 Fläche wurde am 18.06.2020 dem Ausschuss im Rahmen einer Vorlage vorgestellt 
(B 20/0184). Eine Entwicklung kann z.B. über ein Rahmenplanverfahren eingeleitet werden. 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde als 1. Lesung gehandhabt und wird am 20.08.2020 
erneut auf die Tagesordnung gestellt. Die Flächen sind in Entwicklerhand. 
 
Die M 6 Fläche ist gegenüberliegend vom Busbahnhof Glashütte nördlich der Segeberger 
Chaussee. Eine Entwicklung ist aufgrund nicht gegebener Flächenverfügbarkeit (privat) 
derzeit nicht absehbar. 
 
Die relativ kleine M 8 Fläche ist südlich des Betriebshofes an der Friedrich-Ebert-Straße und 
umfasst die vorhandene Splittersiedlung. Für eine städtebauliche Neuordnung dieses 
Bereiches wurde das Bauleitplanverfahren Nr. 335 angestoßen. Die Flächen befinden sich in 
Privatbesitz. 
 
 
TOP 14.5: M 20/0261 
Beantwortung der Anfrage von Herrn Welk (WIN) zum Thema Herstellung Gehweg vor 
der Norderstedter Bank in Garstedt am 18.06. (TOP 13.19) 

 
Herr Welk fragte: 
Wann wird der, nach Beendigung des Neubaues der Norderstedter Bank, immer noch 
unbefestigte öffentliche Fuß-/ Radweg am Kreisel Berliner Allee / Ochsenzoller Straße wieder 
befestigt. 
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Antwort der Verwaltung:  
 

Die Gehwegfläche vor dem Bankgebäude wurde bis zur Fertigstellung der Norderstedter 
Bank für die Bauabwicklung des Gebäudes benötigt bzw. genutzt. Die Stadtverwaltung hat 
deshalb die Fertigstellung des Gehweges, der zum Ausbauprojekt „Kreisel Berliner Allee“ 
gehört, mehrfach verschoben.  
Seit Februar dieses Jahres hat die Bank die Fläche wieder frei gegeben und die 
Fertigstellung durch die Stadtverwaltung bzw. des beauftragten Unternehmens konnte 
erfolgen.  
Wie sich herausstellte ist für die Gehwegherstellung eine erneute Vollsperrung der 
Richtungsverkehre von zwei Kreiselarmen erforderlich, um den baulichen 
Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Während der Abstimmung zwischen Baufirma und 
Verwaltung wurde deutlich, dass zeitgleich zu viele andere Maßnahmen in der näheren 
Umgebung mit Verkehrseinschränkungen erfolgten und keine weitere Sperrung zu vertreten 
war. Die Baufirma stellte sich zusätzlich als wenig flexibel heraus.  
Die Herstellung der Querungshilfe „Ochsenzoller Straße“ die Maßnahmen der Stadtwerke in 
verschiedenen Bereichen und die ganz aktuellen Maßnahmen der Deckensanierung im 
„Friedrichsgaber Weg“ und der „Niendorfer Straße“ sowie die aktuellen Arbeiten der 
Stadtwerke in der „Berliner Allee“ führten letztlich dazu, dass die Fertigstellung des 
Gehweges immer wieder verschoben werden musste. 
Nach Abschluss der aktuellen Maßnahmen in Garstedt können die Abstimmung zwischen 
Verwaltung und Baufirma wiederaufgenommen werden. Die Stadtverwaltung arbeitet an einer 
schnellstmöglichen Umsetzung der Gehwegarbeiten vor der Norderstedter Bank. 
 
 
TOP 14.6:  
Beantwortung einer Einwohnerfrage zur Tonnagenbegrenzung/Belastungsklasse für 
den LKW-Verkehr im Glashütter Kirchenweg 
 
Die Beantwortung wird als Anlage 3 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.7:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zu Umfragen bei Bürgern 

 
Die Beantwortung wird als Anlage 4 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.8:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum Glashütter Kirchenweg / Nebenstraßen 

 
Die Beantwortung wird als Anlage 5 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.9:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur abgestellten U-Bahn im Tunnerl Garstedt 
 
Die Beantwortung wird als Anlage 6 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.10:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum lauten Knall in Norderstedt - Stadtteil 
Garstedt 

 
Die Beantwortung wird als Anlage 7 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.11:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Lärmbelästigung im Glashütter Kirchenweg 

 
Die Beantwortung wird als Anlage 8 zu Protokoll gegeben.  
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TOP 14.12:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Herstellung einer Fahrbahn-Überquerung 
auf der Segeberger Chaussee - Höhe der alten Feuerwehr Glashütte 

 
Die Beantwortung wird als Anlage 9 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.13:  
Beantwortung einer Einwohneranfrage zum Spielplatz Romintener Weg 

 
Ergänzung der Einwohneranfrage um den Schriftverkehr nach der ersten Beantwortung.  
 
Die Beantwortung wird als Anlage 10 zu Protokoll gegeben.  
 
TOP 14.14:  
Anfrage der WIN-Fraktion zu den Asphaltierungsarbeiten der Niendorfer Straße 

 
Hr. Rathje gibt seine Anfrage schriftlich zu Protokoll. Siehe Anlage 11 
 
 
TOP 14.15:  
Anfrage Hr. Welk zum Thema Leitlinien 
 
Hr. Rathje gibt für Herrn Welk die Anfrage schriftlich zu Protokoll. Siehe Anlage 12 
 
 
TOP 14.16:  
Anfrage Hr. Pender zum Tempo-Display in der Harckesheyde 

 
Hr. Pender fragt nach, wieso das Tempo-Display in der Harckesheyde zwischen Ulzburger 
Straße und der Fußgängerampel steht und ob dieses nicht versetzt werden könne. 
 
Hr. Kröska antwortet direkt.  
 
TOP 14.17:  
Anfarge Hr. Pender zum Tempo-Display Am Dorfanger 
 
Hr. Pender fragt an, ob das Tempo-Display von der Straße Am Dorfanger in den Hofweg 
versetzt werden kann.  
 
Eine schriftliche Beantwortung wird nachgereicht. 
 
 
TOP 14.18:  
Anfrage Hr. Pender zur Erweiterung des verkehrsberuhigten Bereichs auf den Hofweg 

 
Hr. Pender fragt an, ob der verkehrsberuhigte Bereich wie in der Straße Am Dorfanger um 
den Hofweg erweitert werden kann.  
 
Eine schriftliche Beantwortung wird nachgereicht. 
 
TOP 14.19:  
Anfrage Hr. Pender Grundlage zum Verzicht der Leitlinien 

 
Hr. Pender fragt an, ob die von der Verkehrsaufsicht benannte Studie zum Thema: Verzicht 
von Leitlinien dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden kann.  
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TOP 14.20:  
Anfrage Fr. Kahlert zum Anbau des betreuten Wohnens 

 
Fr. Kahlert fragt an, ob die Erweiterung des Haus am Park um einen Anbau für das betreute 
Wohnen noch weiterverfolgt wird.  
 
Hr. Steinhau-Kühl verweist auf den Aufsichtsrat und die Leitung des Haus am Park. 
 
 
TOP 14.21:  
Anfrage Hr Mährlein autonomes Fahren und Fahrbahnmarkierungen 

 
Hr. Mährlein reicht die Anfrage schriftlich zu Protokoll. Siehe Anlage 13 
 
 
TOP 14.22:  
Anfrage Hr. Mährlein Parkplätze im B 292 

 
Hr. Mährlein reicht die Anfrage schriftlich zu Protokoll. Siehe Anlage 14 
 
 
TOP 14.23:  
Anfrage Hr. Pranzas Knickschutz im Garstedter Dreieck 

 
Hr. Dr. Pranzas spricht das Thema Baumschäden innerhalb der Knicks im Garstedter Dreieck 
an.  
 
Im gestrigen Umweltausschuss wurde berichtet, dass im Garstedter Dreieck das 
Grundwasser abgesenkt wurde und aufgrund der langen Bauzeit die Bäume Schäden 
davongetragen haben.  
Herr Dr. Pranzas fragt, wie diese Schäden entstanden sind, ob Versäumnisse erfolgt sind 
und wie diese künftig vermieden werden können. 
 
Eine schriftliche Beantwortung wird nachgereicht. 
 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch den Ausschuss nicht öffentlich beraten. 

 
Es folgt eine nichtöffentliche Sitzung. Die Öffentlichkeit wird für den weiteren Verlauf der 
Sitzung ausgeschlossen. 
 

 

Der Vorsitzende beendet um 20:23 Uhr die Sitzung.  
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